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Ohne Aussprache hat der Bundestag am Donnerstag, 11. Juni 2026, mehrere Vorlagen zur
weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen:

Fluggastabfertigung: Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Ermöglichung der
digitalen Fluggastabfertigung (21/6129(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) vorgelegt. Die Vorlage
wird federführend im Verkehrsausschuss weiterberaten. Durch Anpassung des
Luftverkehrsgesetzes, des Passgesetzes, des Personalausweisgesetzes, des Aufenthaltsgesetzes und
des Freizügigkeitsgesetz/EU sollen der Prozess der Fluggastabfertigung digitalisiert und damit die
Abläufe an Flugplätzen für Passagiere „auf freiwilliger Basis“ erheblich vereinfacht und beschleunigt
werden. Darüber hinaus werde durch die Echtheitsprüfung die Nutzung gefälschter Pass- und
Ausweisdokumente erschwert, schreibt die Bundesregierung. Durch die Vorgaben in den genannten
Gesetzes zur digitalen Fluggastabfertigung werde eine „sichere, möglichst datenschonende und auf
Freiwilligkeit beruhende Datenverarbeitung gewährleistet“, heißt es in dem Gesetzentwurf. Zudem
werde sichergestellt, dass dem Fluggast auch weiterhin die Möglichkeit bleibt, „sich für die reguläre
Fluggastabfertigung zu entscheiden“.

Klinken: Im Gesundheitsausschuss federführend beraten wird ein Antrag der AfD mit dem Titel
„Wiederherstellung wirksamer Länderkompetenzen bei Ausnahmen von Mindestmengen – Kliniken
im ländlichen Raum erhalten“ (21/6355(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). Die
Entscheidungsbefugnis der Länder bei der Sicherung der stationären Versorgung muss nach Ansicht
der AfD-Fraktion gestärkt werden. Der Gesetzgeber habe mit den Mindestmengenregelungen ein
zentrales Instrument der Qualitätssicherung geschaffen, indem bestimmte planbare Leistungen nur
an Krankenhausstandorten vergütet werden, die eine Mindestfallzahl erreichen. In der Praxis könne
dies jedoch zu Versorgungslücken führen. Dies betreffe besonders sensible Bereiche wie die
Versorgung von Früh- und Neugeborenen, Stammzelltransplantationen sowie die stationäre
psychiatrische und psychosomatische Versorgung. Die Abgeordneten schlagen vor, im Rahmen der
Krankenhausplanung der Länder Ausnahmen von Mindestmengenregelungen in eng definierten
Fällen zuzulassen, wenn andernfalls die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung der
Bevölkerung gefährdet wäre.

Heilpraktiker: Ebenfalls im Gesundheitsausschuss beraten wird der Antrag der AfD mit dem Titel
„Heilpraktiker als Bestandteil der Gesundheitsversorgung erhalten, schützen und qualitätsorientiert
weiterentwickeln“ (21/6356(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). Der Beruf des Heilpraktikers
sollte nach Ansicht der AfD-Fraktion für die Gesundheitsversorgung erhalten bleiben. Er habe sich
zu einem festen und von Patienten breit genutzten Bestandteil der gesundheitlichen Versorgung
entwickelt. Der Heilpraktiker ergänze die ärztliche Regelversorgung insbesondere dort, wo
Menschen komplementäre und individuelle Behandlungsangebote wünschten, heißt es in dem
Antrag der Fraktion. Der geltende Rechtsrahmen (Heilpraktikergesetz) ermögliche die Ausübung
der Heilkunde ohne ärztliche Approbation nur unter Erlaubnisvorbehalt und ordne die Tätigkeit
damit in ein staatlich reguliertes Gefahrenabwehr- und Patientenschutzsystem ein. Die
Abgeordneten fordern, das Berufsbild des Heilpraktikers als eigenständigen, rechtlich geregelten
Bestandteil der Versorgungslandschaft zu erhalten und Reformdebatten auf eine evidenzbasierte
Weiterentwicklung auszurichten, statt auf Abschaffung oder unverhältnismäßige Einschränkungen.

Nationale Volksarmee: Ein AfD-Antrag mit dem Titel „Anerkennung ehemaliger Angehöriger der



Nationalen Volksarmee im Rahmen eines gesamtdeutschen Veteranenverständnisses“
(21/6357(Dokument, öffnet ein neues Fenster))wird federführend im Verteidigungsausschuss
weiterberaten. Die Fraktion fordert die Bundesregierung auf, dem Bundestag ein Konzept zur
differenzierten Einordnung ehemaliger Angehöriger der Nationalen Volksarmee im Rahmen eines
gesamtdeutschen Veteranenverständnisses vorzulegen, das den historischen Erkenntnisstand, den
rechtsstaatlichen Grundsatz individueller Verantwortung sowie die unterschiedlichen militärischen
Dienstbiographien innerhalb der Nationalen Volksarmee berücksichtigt. Dabei müsse geprüft
werden, in welcher Form ehemalige Soldaten der NVA, die ihren Dienst im Rahmen der allgemeinen
Wehrpflicht oder in nicht politischen militärischen Funktionen ohne nachweisbare persönliche
Beteiligung an rechtsstaatswidrigen Handlungen geleistet haben, in die staatliche Veteranenpolitik
einbezogen werden können. Die AfD argumentiert in ihrem Antrag, dass die rechtsstaatliche
Aufarbeitung der DDR-Geschichte grundsätzlich dem Prinzip individueller Verantwortung folge. Eine
pauschale Bewertung allein aufgrund der Zugehörigkeit zu staatlichen Institutionen der DDR
entspreche weder der Praxis der historischen Forschung noch der rechtlichen Aufarbeitung seit der
Wiedervereinigung.

Spitzensportförderung: „Spitzensportförderung – Duale Karriere für Spitzensportler stärken“,
lautet der Titel eines AfD-Antrags (21/6358(Dokument, öffnet ein neues Fenster)), der im
federführenden Ausschuss für Sport und Ehrenamt beraten wird. Darin fordern die Antragsteller die
Bundesregierung unter anderem auf, sich im Verbund mit den Ländern dafür einzusetzen, dass
Vorabquoten Leistungssport für die Vergabe von Studienplätzen festgeschrieben werden, der
Wechsel des Studienganges und/oder des Studienorts erleichtert wird und flächendeckend mit
Hochschulen als Partnerhochschulen des Spitzensports kooperiert wird. Zudem solle zusammen mit
dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ein Gesamtkonzept entwickelt werden, das klare
Regeln und standardisierte Abläufe der Zusammenarbeit aller Teilbereiche zugrunde legt. So sollten
zum Beispiel Anreize für Firmen geschaffen werden, Ausbildungs- und Arbeitsplätze für
Leistungssportler anzubieten, und Firmen dabei unterstützt werden, spezielle Recruiting-
Maßnahmen zur Gewinnung von Spitzensportlern zu entwickeln.

Covid: Die AfD legt einen Antrag für einen „Einstieg in die systematische Erforschung von
Nebenwirkungen der mRNA-basierten COVID-Impfungen“ (21/6088(Dokument, öffnet ein neues
Fenster)). Die Vorlage wurde an den Forschungsausschuss zur federführenden Beratung
überwiesen. Demnach seien zahlreiche Verdachtsfälle von Nebenwirkungen der Covid-Impfungen
beim Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gemeldet worden, davon bezögen sich viele Meldungen auf schwere
Nebenwirkungen. Es sei davon auszugehen, dass die Dunkelziffer noch deutlich höher liege, heißt es
in dem Antrag. Es müsse davon ausgegangen werden, dass eine erhebliche Anzahl tatsächlicher
Impfschäden vorliege. Dennoch seien die Nebenwirkungen der Covid-Impfungen bisher weder
qualitativ noch quantitativ systematisch erforscht worden. Die Abgeordneten fordern, im
Haushaltsgesetz 2026 von den Mitteln zur Forschung von Long Covid 20 Millionen Euro für die
Erforschung der Nebenwirkungen von Impfungen gegen Covid-19 und das Risikopotenzial der
mRNA-Technologie vorzusehen. In den Haushaltsgesetzen 2027 bis 2029 sollten jeweils 20 Millionen
Euro für die Erforschung von Ursachen und Behandlungsmethoden zu den Nebenwirkungen der
Covid-Impfungen sowie dem Risikopotenzial der mRNA-Technologie bereitgestellt werden. Ein
Forschungsprogramm sollte sich mit den Möglichkeiten der diagnostischen Abgrenzung von Long
Covid und Impfnebenwirkungen befassen. Ferner sollte ein Forschungsprogramm aufgelegt werden,
mit dem die Auswirkungen der mRNA-Impfungen auf den menschlichen Körper ergebnisoffen
untersucht werden. In Studien zu Long/Post Covid sollten Probandengruppen künftig nach
Impfstatus zusammengestellt werden, um eine genauere Trennung von postinfektiöser Erkrankung
und Impfnebenwirkungen sicherzustellen. Bis zur abschließenden Klärung des Nutzen-Risiko-
Verhältnisses und möglicher Gefahren von mRNA-Impfungen sollte auf den Einsatz solcher
Impfstoffe verzichtet werden.



Ostsee: Die Grünen legen einen Antrag mit dem Titel „Die Ostsee schützen“ (21/6014(Dokument,
öffnet ein neues Fenster)) vor, der im Umweltausschuss federführend beraten wird. In dem Antrag
heißt es, dass sie sich als halbumschlossenes Meeresgebiet in der Klimakrise doppelt so schnell
erwärme wie der globale Ozeandurchschnitt. Durch Überfischung, Vermüllung, Schifffahrtslärm,
militärische Nutzung, Kies- und Sandabbau, Munitionsaltlasten sowie steigende Nähr- und
Schadstoffeinträge aus Agrarwirtschaft und Industrie gehöre die Ostsee zu den am stärksten
überlasteten Meeren weltweit: Das Wasser sei zu „100 Prozent“ eutrophiert, also mit Stickstoff oder
Phosphaten so überdüngt, sodass sich sauerstoffarme Gebiete – sogenannte Todeszonen –
ausbreiteten und Lebensräume am Meeresboden zerstörten. Aus diesem Grund dringen die
Abgeordneten darauf, den Schutz des Meeres zusammen mit den europäischen Anrainerstaaten und
den Küstenbundesländern zu stärken. Auf EU-Ebene solle sich die Bundesregierung für einen
„ambitionierten Ocean Act“ einzusetzen, der die meeresbezogenen Ziele des Kunming-Montreal-
Naturschutzabkommens und der EU-Biodiversitätsstrategie rechtsverbindlich umsetzt. Bei den
Verhandlungen über den EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 solle sie sich zudem für ein
Mindestbudget zur Umsetzung des Europäischen Pakt für die Meere einsetzen und mit den
Küstenbundesländern einen gemeinsamen Aktionsplan Meeresschutz für die Ostsee auflegen,
schreiben die Abgeordneten. Zudem fordern sie, die Meeresschutzgebiete in der deutschen
ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) wirksam zu schützen und auf mindestens zehn Prozent als
„Nullnutzungszonen“ auszuweisen. Darüber hinaus pocht die Fraktion auf die Umsetzung der
Verpflichtungen aus der EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (EU 2024/1991) für die
Meeresökosysteme und ein vollständiges Verbot der Fischerei mit Stellnetzen in
Meeresschutzgebieten sowie einen ganzjährigen Ausschluss in ökologisch besonders sensiblen
Bereichen. Andere der insgesamt 31 Forderungen des Antrags zielen auf die Reduzierung der
Nährstoffeinträge, unter anderem durch eine „ambitionierte Düngepolitik und die zügige Umsetzung
der wie der Nitratrichtlinie, ein ein wirksames Verbot der Öl- und Gasförderung in der AWZ sowie
die Begrenzung des Unterwasserlärms durch den Umstieg auf alternative, umweltschonende und
lärmreduzierende Antriebe in der Schifffahrt.

Klimapolitik: Ein Antrag der Fraktion die Linke mit dem Titel “Klimapolitik an den
Belastungsgrenzen unseres Planeten ausrichten„ (21/5891(Dokument, öffnet ein neues Fenster))
wurde an den Ausschuss für Klimaschutz zur Federführung überwiesen. Zwischen völkerrechtlich
verbindlichen Zielen und deren Umsetzung klaffe eine Lücke, schreiben die Abgeordneten unter
anderem mit Blick auf die jüngsten Berichte des Umweltprogramms der Vereinten Nationen und des
Expertenrats für Klimafragen. Es sei rasches Handeln geboten, um “selbstverstärkende
Rückkopplungen im Erdsystem„ zu verhindern und die Klimaziele “auch nach 2030 zu erreichen„.
Konkret verlangt die Linksfraktion unter anderem, das Neun-Euro-Ticket sowie ein allgemeines
Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde auf deutschen Autobahnen einzuführen. Erneuerbare
Energien sollen nach ihrem Willen konsequent ausgebaut und Strom-Übertragungsnetze in
öffentliches Eigentum zu überführt werden. Den weiteren Ausbau von LNG-Infrastruktur wollen die
Linken dagegen beenden. Eine “soziale kommunale Wärmewende„ betrachten sie als Teil der
Daseinsvorsorge und fordern daher eine bessere Förderung der klimagerechten Sanierung von
Gebäuden. Dabei müsse Sanierung vor Abriss und Neubau gehen. Klimaschädliches Bauen solle
reduziert werden statt es durch einen “Bauturbo„ sogar noch zu fördern, heißt es im Antrag.
Weitere zentrale Forderungen zielen auf ein Sofortprogramm für die Transformation der Automobil-
und Stahlindustrie sowie die Auszahlung eines Klimagelds an alle Bürgerinnen und Bürger. Darüber
hinaus wollen die Abgeordneten den Katastrophenschutz und die Waldbrandbekämpfung als
Klimaanpassungsmaßnahmen ausbauen und eine Elementarschaden-Pflichtversicherung einführen.
Künftige Gesetze wollen die Abgeordneten zudem auf die Vereinbarkeit mit den planetaren Grenzen
hin prüfen, die Zerstörung von Ökosystemen als Straftatbestand vor dem Internationalen
Strafgerichtshof etablieren und Klimaschutz über eine Finanztransaktions- und Digitalsteuer für
Digitalkonzerne “ab 250 Millionen Umsatz in Höhe von mindestens zehn Prozent„ finanzieren.



Parlamentarische Versammlung der OSZE: Der Auswärtige Ausschuss übernimmt die
federführende Beratung für einen Antrag mit dem Titel “Entschließung in der Vancouver-Erklärung
der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa zur internationalen Wissenschaftsdiplomatie umsetzen (21/5827(Dokument, öffnet ein neues
Fenster)) der Fraktion Die Linke. Die Fraktion fordert die Bundesregierung auf, eine von der
Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE PV) verabschiedete Entschließung zur internationalen Wissenschaftsdiplomatie umzusetzen.
Die Wissenschaftsdiplomatie bietet ihrer Ansicht nach „bedeutsame Chancen“ für die Bewältigung
weltweiter Herausforderungen wie Klimawandel und globale Gesundheitsfragen sowie für die
Beilegung und Vermeidung von bewaffneten Konflikten. Deutschland habe ihre Potenziale bislang
nicht hinreichend ausgeschöpft. Die Linksfraktion hält evidenzbasierte Erkenntnisse der
Wissenschaft für die Aufklärung und gesellschaftliche Vermittlung von politischen Entscheidungen
von internationaler Tragweite für unverzichtbar. „Dies gilt umso mehr, da die Freiheitsräume in der
Wissenschaft und Zivilgesellschaft verstärkt durch rechtsautoritäre und antidemokratische Kräfte
eingeschränkt sowie durch politisch gesteuerte, wissenschaftsfeindliche Desinformationskampagnen
angegriffen werden.“ Die Entschließung geht auf eine im Jahr 2023 von der deutschen
Vizepräsidentschaft initiierte Resolution „Greater Exploitation of the Potential of Science
Diplomacy“ in der OSZE PV zurück. Mit ihrer Umsetzung würde der Deutsche Bundestag die
Notwendigkeit, die Empfehlungen der OSZE PV in praktisches Regierungshandeln zu übertragen,
unterstreichen, argumentieren die Abgeordneten. Die Tätigkeit der OSZE PV und die Beiträge der
deutschen Delegation würden gewürdigt sowie die öffentliche Wahrnehmung und Bedeutung der
Parlamentarischen Versammlung für die OSZE-Politik Deutschlands erhöht, ist die Linksfraktion
überzeugt.

(ste/hau/15.06.2026)

Der Bundestag stimmt am Freitag, 26. Juni 2026, nach 30-minütiger Aussprache über einen
Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur Ermöglichung der digitalen Fluggastabfertigung“
(21/6129(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/6562(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) ab.
Der Verkehrsausschuss hat dazu eine Beschlussempfehlung (21/6697(Dokument, öffnet ein neues
Fenster)) vorgelegt.

Durch Anpassung des Luftverkehrsgesetzes, des Passgesetzes, des Personalausweisgesetzes, des
Aufenthaltsgesetzes und des Freizügigkeitsgesetz/EU sollen der Prozess der Fluggastabfertigung
digitalisiert und damit die Abläufe an Flugplätzen für Passagiere „auf freiwilliger Basis“ erheblich
vereinfacht und beschleunigt werden.

Darüber hinaus werde durch die Echtheitsprüfung die Nutzung gefälschter Pass- und
Ausweisdokumente erschwert, schreibt die Bundesregierung. Durch die Vorgaben im
Luftverkehrsgesetz, im Passgesetz, im Personalausweisgesetz, im Aufenthaltsgesetz und im
Freizügigkeitsgesetz/EU zur digitalen Fluggastabfertigung werde „im Rahmen der
europarechtlichen und völkerrechtlichen Möglichkeiten auf nationaler Ebene eine sichere, möglichst
datenschonende und auf Freiwilligkeit beruhende Datenverarbeitung gewährleistet“, heißt es in dem
Gesetzentwurf. Zudem werde sichergestellt, dass dem Fluggast auch weiterhin die Möglichkeit
bleibt, „sich für die reguläre Fluggastabfertigung zu entscheiden“.

Der Bundesrat bittet laut seiner Stellungnahme (21/6562(Dokument, öffnet ein neues Fenster)), im
weiteren Gesetzgebungsverfahren um „Prüfung und Abbau der datenschutzrechtlichen
Redundanzen“, vor allem im Hinblick auf die Verarbeitung von Daten in Paragraf 19e Absatz 3 und 4
in der vorgesehenen Änderung des Luftverkehrsgesetzes. Gleichzeitig bitten die Länder darum, im
weiteren Gesetzgebungsverfahren die Gesetzgebungskompetenz bezüglich Reisedokumenten aus
der Schweiz und den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums zu prüfen.



In ihrer Gegenäußerung kündigt die Bundesregierung die Prüfung beim erstgenannten Punkt an.
Was die Ausführungen zur Gesetzgebungskompetenz angeht, so wolle man diese im weiteren
Gesetzgebungsverfahren „noch weiter präzisieren“, heißt es. (hau/25.06.2026)

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw26-de-fluggastabfertigung-1184338

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw26-de-fluggastabfertigung-1184338

